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Entscheid Versicherungsgericht, 16.08.2010

Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG Der Versicherte und seine Ehefrau meldeten sich
infolge Zuzugs aus einem anderen Kanton im Kanton St. Gallen zum Bezug
von EL zur IV-Rente an. Die Ehefrau erzielte im ehemaligen Wohnkanton mit
einer Teilzeitstelle ein Erwerbseinkommen. Es wurde ihr kein hypothetisches
Erwerbseinkommen angerechnet. Kurz nach dem Zuzug in den Kanton St.
Gallen fand sie eine neue Teilzeitstelle mit einem vergleichbaren
Erwerbseinkommen. Die EL-Durchfiihrungsstelle der SVA St. Gallen
rechnete der Ehefrau des Versicherten ein hypothetisches
Erwerbseinkommen in der Héhe einer Vollzeitstelle an. Bezog der
Versicherte liber langere Zeit in einem anderen Kanton EL, ohne dass seiner
Ehefrau ein hypothetisches Einkommen angerechnet wurde, so hat die EL-
Durchfiihrungsstelle des neuen Wohnkantons die Schadenminderungspflicht
in Bezug auf die Ausdehnung der Erwerbseinkommen unter Fristansetzung
und Erlauterung des erwarteten Verhaltens abzumahnen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. August 2010, EL
2010/6).

Abteilungsprésidentin Karin Huber-Studerus, Versicherungsrichterinnen Miriam

Lendfers und Lisbeth Mattle Frei; Gerichtsschreiber Matthias Burri
Entscheid vom 16. August 2010

in Sachen

W.__,

Beschwerdefihrer,

gegen
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Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse des Kantons St.
Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,
Beschwerdegegnerin,

betreffend

Erganzungsleistung zur IV

Sachverhalt:
A.
A.aW.___, Jahrgang 1954, meldete sich infolge Zuzugs aus dem Kanton X.___am 10.

Juni 2009 bei der AHV-Zweigstelle A.___ zum Bezug von Ergéanzungsleistungen (EL) zur
IV-Rente an (EL-act. 15). Mit Verfligung vom 10. September 2009 setzte die EL-
Durchfihrungsstelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (SVA) den
EL-Anspruch unter Anrechnung eines hypothetischen Einkommens fir die Ehefrau des
Beschwerdeflihrers mit Wirkung ab 1. Juli 2009 auf Fr. 554.-- monatlich fest (EL-act.
10).

A.b Gegen die Verfiigung vom 10. September 2009 erhob der Beschwerdeflihrer am
25. September 2009 Einsprache und verlangte die Aufhebung der Verfliigung vom
10. September 2009 und Neuberechnung der EL ohne Anrechnung eines
hypothetischen Einkommens flr seine Ehefrau. Zur Begrindung machte er im
Wesentlichen geltend, seine Ehefrau sei aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme
nicht uneingeschrankt einsatzfahig. Zudem sei bei der Ermittlung der zumutbaren
Erwerbstéatigkeit des Ehepartners auf das Alter, den Gesundheitszustand, die
Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tatigkeit, die konkrete
Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom
Berufsleben abzustellen. Ferner sei flr die Aufnahme und Ausdehnung der
Erwerbstatigkeit eine gewisse Anpassungsperiode, also eine gewisse realistische
Ubergangsfrist, erforderlich und die volle Integration in den Arbeitsmarkt in einem
gewissen Alter nicht mehr méglich. Ebenfalls sei zu beachten, dass 50-jahrigen Frauen

nach Art. 14b lit. ¢ ELV lediglich noch ein Minimaleinkommen unterstellt werde. Seine
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Ehefrau habe sich nach dem Umzug in den Kanton St. Gallen von Anfang an um eine
Arbeitsstelle mit einem Pensum von 60% - 80% bemiiht. Die Arbeitsbemihungen seien
meist telefonisch oder durch persénliches Vorsprechen erfolgt. Da seine Ehefrau nichts
anderes habe finden kdnnen, habe sie eine Stelle im Kiosk in B.___ angenommen. Dort
kdnne sie 11-12 Stunden pro Woche zu einem Stundenlohn von Fr. 18.95 zuziglich
Ferienentschadigung von 8.33% arbeiten (EL-act. 5). Mit Schreiben vom 25. Oktober
2009 bestatigte die Ehefrau des Versicherten, dass es ihr aktuell nicht mdglich sei, eine

Stelle zu finden, an der sie mehr arbeiten kénnte (EL-act. 3-2/3).

A.c Mit Einspracheentscheid vom 4. Januar 2010 wies der Rechtsdienst der SVA in
Vertretung der EL-Durchfiihrungsstelle die Einsprache vom 25. September 2009 ab.
Zur Begriindung wurde im Wesentlichen ausgeflhrt, die Ehefrau habe bis Ende Juli
2009 im Kanton X.___ in einem Teilzeitpensum als Schuhverkauferin gearbeitet. Mit
ihrer gegenwartigen Erwerbstétigkeit als Kioskverkauferin mit einem Pensum von 10 -
12 Stunden pro Woche niitze die gesundheitlich nicht beeintrachtigte Ehefrau ihr
erwerbliches Potenzial nicht voll aus. Sodann stehe der Gesundheitszustand des
Versicherten einer Vollzeittatigkeit der Ehefrau nicht entgegen. Dem mit der Einsprache
eingereichten Arztzeugnis von Dr. med. C.___, Rheumatologe, vom 8. September 2009
lasse sich entnehmen, dass der Versicherte an einer entziindlichen Grunderkrankung
leide, die zuletzt progredient und durch eine depressive Symptomatik beeintrachtigt
worden sei. Aus den IV-Akten des Versicherten wirden sich jedoch keinerlei Anzeichen
ergeben, dass dieser neben der kdrperlich invalidisierenden somatischen
Grunderkrankung auch psychisch krank sein kénnte. Abgesehen davon habe die
Ehefrau unter dem Gesichtspunkt der im Sozialversicherungsrecht geltenden
Schadenminderungspflicht durch sorgféltige Planung und geeignete Vorkehrungen
daflir zu sorgen, dass der Versicherte auch wahrend ihrer beruflichen Abwesenheit
zurechtkomme. Unbeachtlich misse zudem sein, dass die Ehefrau seit Wohnsitznahme
in A.___ keine bessere Stelle als die Arbeit im Kiosk gefunden habe. Der Umzug in den
Kanton St. Gallen sei offensichtlich seit Iangerem geplant gewesen, sodass die Ehefrau
sich bereits von ihrem friilheren Wohnort aus um eine geeignete Stelle hatte bemihen
kénnen. In dieser Situation kénne der Ehefrau auch keine Ubergangsfrist fiir die
Erwerbsaufnahme eingerdumt werden. Schliesslich sei es ihr ja bewusst gewesen,
dass sie auch nach dem Wohnortswechsel weiterhin massgeblich an den ehelichen

Lebensunterhalt beizutragen habe. Vor diesem Hintergrund lasse sich auch aus dem
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eingereichten Arbeitsvertrag, wonach es der Ehefrau untersagt sei fir Dritte zu
arbeiten, nichts zu Gunsten der Ehefrau ableiten, zumal die zwei erfolglosen
telefonischen Bemuhungen der Ehefrau nicht zu belegen vermdchten, dass sie keine
andere Anstellung héatte finden kénnen. Es sei daher mit Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Ehefrau eine geeignete Vollzeitstelle
im angestammten Beruf als Verk&uferin gefunden hétte, wenn sie sich ausreichend und
frh genug um Arbeit bemiht hatte. Die H6he des angerechneten hypothetischen
Einkommens von Fr. 41'463.-- liege unter dem Nettolohn flr Hilfsarbeiterinnen im
privaten Sektor geméass LSE 2006 bei einem zumutbaren Arbeitspensum von 100%

und sei nicht zu beanstanden (G act. 1.1).

B.

B.a Gegen diesen Einspracheentscheid richtet sich die Beschwerde vom 22. Januar
2010. Der Beschwerdeflihrer macht im Wesentlichen geltend, dass seine Ehefrau am
neuen Wohnort so schnell wie méglich eine neue Stelle habe finden wollen. Die
Stellensuche vom Kanton X.___ aus sei nicht einfach gewesen, zumal noch nicht
festgestanden habe, in welcher Region man eine Wohnung finden werde. Sodann seien
in den Zeitungen keine geeigneten Stellen ausgeschrieben gewesen.
Dementsprechend sei seine Ehefrau froh gewesen, Uberhaupt eine Arbeitsstelle zu
finden bzw. ein Erwerbseinkommen zu erzielen. Im Kanton X.___ habe seine Ehefrau
auch nur Teilzeit und zudem mit einem unregelmassigem Pensum gearbeitet. Trotzdem
habe man ihr kein hypothetisches Einkommen angerechnet. Bei der jetzigen
Arbeitsstelle seien die Stunden festgelegt. Sie habe nie weniger Stunden, sondern
manchmal auch mehr (50 — 52 Stunden). Frauen wirden ab einem gewissen Alter
sowieso nur noch als Aushilfe oder in Teilzeit angestellt. Seine Ehefrau habe alles

unternommen, um eine Stelle zu finden (G act. 1).

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragt am 1. Februar 2010 die Abweisung der
Beschwerde, verweist auf den Einspracheentscheid vom 4. Januar 2010 und verzichtet

auf eine weitere Stellungnahme (G act. 3).

Erwagungen:

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 4/14



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

1.1 Streitig ist die Frage, ob in der EL-Berechnung des Beschwerdefiihrers ein
hypothetisches Erwerbseinkommen anzurechnen ist. Die Ubrigen Positionen der EL-

Berechnung werden nicht beanstandet.

1.2 Die jahrliche EL entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die
anrechenbaren Einnahmen Ubersteigen (Art. 9 Abs. 1 ELG; SR 831.30). Die
anerkannten Ausgaben und die anrechenbaren Einnahmen, worin in bestimmtem
Umfang auch das Vermobgen einbezogen ist, werden nach den in Art. 10 und 11 ELG
sowie Art. 11 bis 18 ELV festgelegten Bestimmungen ermittelt. Als Einnahmen
anzurechnen sind nach Art. 11 Abs. 1 ELG unter anderem Einklinfte, auf die verzichtet
worden ist (lit. g). Eine Verzichtshandlung liegt vor, wenn die versicherte Person ohne
rechtliche Verpflichtung auf Vermdégen verzichtet hat, wenn sie einen Rechtsanspruch
auf bestimmte EinkUnfte und Vermdgenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch
macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt oder wenn sie aus von ihr zu verantwortenden
Grinden von der Auslibung einer méglichen und zumutbaren Erwerbstatigkeit absieht
(EVGE P 18/02 vom 9. Juli 2002; BGE 121 V 205 Erw. 4a; AHI 2001 S. 133 Erw. 1b).

1.3 Auch Personen, die in die Anspruchsberechnung der versicherten Person
einbezogen sind, partizipieren an der EL, da diese den Existenzbedarf der ganzen
Familie sicherstellt. So ist auch der Ehegatte der EL-anspruchsberechtigten Person
Leistungsempfanger. Verzichtet er auf die mogliche und zumutbare Erzielung eines
Erwerbseinkommens, so ist die Geltendmachung eines EL-Anspruchs zur Deckung
jenes Teils der anerkannten Ausgaben, der durch das Erwerbseinkommen des
Ehegatten gedeckt werden kénnte, missbrauchlich (Ralph Jéhl, Erganzungsleistungen
zur AHV/IV, in: SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 1759,
Rz. 179). Deswegen ist bei der EL-Berechnung der versicherten Person ein
hypothetisches Erwerbseinkommen flr deren Ehegatten anzurechnen, sofern dieser
auf die mogliche und zumutbare Erzielung eines Einkommens verzichtet. Um bei der
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens ein hypothetisches Erwerbseinkommen im
Sinn von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG berticksichtigen zu kénnen, muss in jedem Einzelfall
gepruft werden, ob vom Ehepartner des EL-Ansprechers unter den gegebenen
Umstanden verlangt werden kann, einem Arbeitserwerb nachzugehen, und wie hoch
der Lohn wére, den dieser bei gutem Willen erzielen kdénnte. Massgeblich Umstande

dafir sind familidre Verpflichtungen, Alter, Gesundheitszustand, Ausbildung und
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gegebenenfalls die Zeitdauer, wahrend der er nicht (mehr) im Berufsleben gestanden
ist (BGE 117 V 290 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil | 920/06 vom 16. Januar 2007,
Erw. 3.3).

1.4 Gemass Art. 43 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes lber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) nimmt die EL-Durchflihrungsstelle im
Rahmen der Prifung eines EL-Gesuches die notwendigen Sachverhaltsabklarungen
vor. Diese Untersuchungspflicht bezieht sich auch auf die Frage, ob eine bestimmte
Person auf die Erzielung von Erwerbseinklnften verzichtet. Die EL-Durchfihrungsstelle
hat also zu untersuchen, ob es einer Person, die keiner Erwerbstatigkeit nachgeht,
moglich und zumutbar ist, eine Erwerbstéatigkeit aufzunehmen, und welches
Einkommen sie dabei erzielen kdnnte. Dieser Pflicht kdnnte die EL-Durchfihrungsstelle
nur dadurch nachkommen, dass sie der betreffenden Person die Ablehnung einer
konkreten Arbeitsplatzofferte nachweisen wiirde. Dies wirde letztlich darauf
hinauslaufen, dass die EL-Durchfuhrungsstelle der betreffenden Person eine konkrete
Arbeitsstelle vermitteln misste, um — bei einer Nichtannahme dieser Stelle — den
Nachweis des Verzichts auf die Verwertung der Erwerbsféhigkeit mit dem Beweisgrad
der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit fiihren zu kénnen. Die dabei entstehenden
Durchflhrungsprobleme wiirden dazu fihren, dass Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG in Bezug
auf die Verwertung der Erwerbsféahigkeit praktisch toter Buchstabe bliebe. Die EL-
Durchfuhrungsstelle darf sich daher auf die aus der Lebenserfahrung resultierende,
natlrliche Vermutung stltzen, dass eine arbeitswillige und einsatzfreudige, nétigenfalls
auch einen unterdurchschnittlichen Lohn akzeptierende Person im Allgemeinen eine
Arbeitsstelle finden kann. Dies &ndert zwar nichts an der grundsétzlichen
Abklarungspflicht. Die EL-Durchfiihrungsstelle darf sich aber bei der Erflllung dieser
Pflicht darauf beschranken, den EL-Ansprecher oder die in die EL-
Anspruchsberechnung einbezogene Person unter Hinweis auf die zu vermutende
Moglichkeit der Verwertung der Erwerbsfahigkeit aufzufordern, sich intensiv um in
Frage kommende Arbeitsstellen zu bewerben (J6hl, a.a.0, S. 1763 f., Rz. 185).
Ernsthafte, aber erfolglose Bewerbungen sind nicht nur Indizien, die die naturliche
Vermutung fur die Verwertbarkeit der Erwerbsfahigkeit widerlegen, sondern sie sind
auch Ausdruck der (insbesondere in Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG zum Ausdruck
kommenden) Pflicht, soweit als moéglich aus eigener Kraft den Existenzbedarf zu

bestreiten. Die nicht widerlegte Vermutung fur die Verwertbarkeit der Erwerbsféahigkeit
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bewirkt also eine Vermutung fur die Verletzung der Pflicht zur selbstverantwortlichen
Finanzierung des Existenzbedarfs und damit fir den gemass Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG
relevanten Verzicht auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens (vgl. die Entscheide
des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2007/14 vom 14. Juni 2007,
Erw. 3 f., und EL 2007/21 vom 8. November 2007, Erw. 2).

1.5 Massgeblich ist das beruflich-erwerbliche Leistungsvermédgen bei den konkreten
lokalen Verhaltnissen. Zu berlcksichtigen sind nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts das Angebot an offenen geeigneten Stellen fir Personen, die die
personlichen und beruflichen Voraussetzungen der betroffenen Person aufweisen,
einerseits und die Zahl der Arbeit suchenden Personen andererseits (vgl. Urteile

P 16/04 vom 7. Juni 2005, Erw. 4.2.3; P 6/04 vom 4. April 2005, Erw. 3.2.2 und P 64/03
vom 27. Februar 2004, Erw. 3.3.2). Die Abklarung der lokal massgebenden Verhéltnisse
kann zum Beispiel durch Befragung des zustandigen Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) oder der kantonalen Arbeitsmarktbehdrde erfolgen
(Urteil P 16/04).

1.6 Wurde dem Versicherten bereits EL zugesprochen bevor man sich auf Art. 11
Abs. 1 lit. g ELG berufen hat, ist ihm vorgéngig das rechtliche Gehdr in Form der
Abmahnung der Schadenminderungspflicht zu gewéhren, denn die Verminderung der
EL infolge Anrechnung eines hypothetischen Einkommens flr die Ehefrau hat eine
Belastung des Versicherten zur Folge (vgl. Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons St. Gallen EL 2009/22 vom 25. Januar 2010, Erw. 3.2). Die Abmahnung der
Schadenminderungspflicht hat unter Hinweis auf die Konsequenzen eines Untéatig-
Bleibens und unter Ansetzung einer angemessenen Frist zu erfolgen. Ein solches
Mahn- und Bedenkzeitverfahren im Sinn von Art. 21 Abs. 4 Satz 2 ATSG hat den
Zweck, die betroffene versicherte Person freiwillig zu einem bestimmten
regelkonformen Verhalten zu veranlassen. Es soll sich jedoch niemand auf die
Solidaritat der Gesellschaft oder Versichertengemeinschaft berufen kénnen, der den
Schaden selbst verursacht bzw. nicht alles Mégliche und zumutbare vorgekehrt hat,
um den Schaden/die HilfsbedUrftigkeit so klein wie mdglich zu halten. Das bedeutet,
dass die EL-spezifische Schadenminderungspflicht nicht abgemahnt werden muss,
wenn sie auch flr einen juristischen Laien selbstverstandlich ist (vgl. Art. 17 AVIG, der

ebenfalls keine Abmahnung der Pflicht zur Stellensuche vorsieht, sonder davon
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ausgeht, dass diese Pflicht spatestens mit dem Eintritt der Arbeitslosigkeit entsteht;
Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2008/57 vom 1. Mérz
2010, Erw. 3.3.1).

2.1 Der Beschwerdefiihrer hat in der Einsprache vom 25. September 2009
grundsatzlich zutreffend ausgefihrt, dass bei der Ermittlung der zumutbaren
Erwerbstéatigkeit des Ehepartners auf das Alter, den Gesundheitszustand, die
Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tatigkeit, die konkrete
Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom
Berufsleben abzustellen ist. Im vorliegenden Fall sind bei der Ehefrau des
Beschwerdeflhrers jedoch keine persdnlichen Griinde ersichtlich, welche gegen die
Ausdehnung ihrer Erwerbsfahigkeit sprechen wirden. Sie ist gesund, im
erwerbsfahigen Alter (Jahrgang 1960), verfugt tUber eine Ausbildung und ging vor dem
Umzug in den Kanton St. Gallen einer Teilzeitarbeit nach (EL-act. 14-2/2). In der
Einsprache hat der Beschwerdeflihrer noch geltend gemacht, seine Ehefrau sei
aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht uneingeschrankt einsatzfahig (EL-
act. 5). In der Beschwerde hat er darauf verzichtet, substantiiert darzulegen, inwiefern
sein Gesundheitszustand seine Ehefrau an der Ausdehnung ihrer Erwerbsféahigkeit
hindern wrde. Alleine aufgrund des eingereichten Arztzeugnisses kann jedenfalls nicht
geschlossen werden, dass eine relevante Pflegebedurftigkeit vorliegt (vgl. EL-act. 6).
Wenn der Beschwerdefuhrer geltend macht, dass fur die Aufnahme und Ausdehnung
der Erwerbstétigkeit eine gewisse Anpassungsperiode, also eine gewisse realistische
Ubergangsfrist erforderlich und die volle Integration in den Arbeitsmarkt ab einem
gewissen Alter nicht mehr méglich sei, so ist darauf hinzuweisen, dass das
Bundesgericht seine unter Geltung des alten Scheidungsrechts entwickelte
Rechtsprechung, wonach ab dem 45. Altersjahr ein vollstandiger und dauerhafter
Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in der Regel nicht mehr zumutbar sei (wobei dies
selbst unter altem Recht nicht als "starre Regel" angesehen wurde; BGE 115 11 6 E. 5a,
S. 11 mit Hinweisen), in mehreren unter der Geltung des neuen Scheidungsrechts
ergangenen Urteilen (weiter) relativiert und die Aufnahme bzw. den Ausbau einer
Erwerbstéatigkeit auch in fortgeschrittenerem Alter als zumutbar erachtet hat (z.B. BGE
127 111 136, 140; Urteil 5P.418/2001 vom 7. Méarz 2002 E. 5c). In Anbetracht
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vorgenannter Rechtsprechung sowie unter Beriicksichtigung der Ubrigen
Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Erwerbsféhigkeit der Ehefrau spricht das
Alter der heute 50-J&hrigen nicht gegen die Ausdehnung des derzeitigen
Arbeitspensums von 10 — 12 Stunden pro Woche auf eine Vollzeitstelle. Nichts zu
seinen Gunsten kann der Beschwerdefilihrer ableiten, wenn er sich auf Art. 14b lit. ¢
ELV beruft. Die Begrenzungen bzw. Abstufungen des anrechenbaren hypothetischen
Einkommens im Verhaltnis zum Alter nach Art. 14b ELV beziehen sich auf nichtinvalide
Witwen ohne minderjdhrige Kinder. Hinter der Abstufung des anrechenbaren
Einkommens nach Alter steht die Uberlegung dass der Wiedereinstieg ins
Erwerbsleben fur altere Witwen schwieriger sein durfte als fur jingere Witwen. Die
altere Witwe muss sich deshalb vermutungsweise mit einem tieferen
Erwerbseinkommen begnligen, um bei der Stellensuche erfolgreich zu sein (Johl,
a.a.0., S. 1772, Rz. 196). Fur nichtinvalide Ehegatten von EL-Bezligern gibt es jedoch

keine analoge Vermutung im Sinne von Art. 14b ELV.

2.2 Man kénnte sich fragen, ob aufgrund des Kantonswechsels eine Ubergangsfrist
hatte gewéahrt werden mussen. Es ist sicherlich richtig, dass die Stellensuche aus der
Distanz mit Mehraufwand verbunden ist. Allerdings besteht dieser Mehraufwand alleine
in allfélliger Reisezeit fur Vorstellungsgesprache. Die Stellensuche und das Bewerben
an sich kénnen ohne Weiteres und ohne Mehraufwand aus der Ferne getétigt werden.
Aus den Akten ergibt sich zudem, dass der Ehefrau bewusst war, dass sie am neuen
Wohnort ein Erwerbseinkommen wiirde erzielen missen. Vor diesem Hintergrund
erscheint eine Ubergangsfrist alleine aufgrund des Wohnsitzwechsels nicht angezeigt.
In diesem Zusammenhang muss unbeachtlich bleiben, dass gleichzeitig eine Wohnung
gefunden werden musste. Demgegenuber ist jedoch zu beriicksichtigen, dass eine 50-
jahrige Stellensuchende bei der Ausdehnung eines vormals bescheidenen
Arbeitspensums auf eine Vollzeitstelle bzw. allenfalls mehrere Teilzeitstellen gewisse
Schwierigkeiten zu Uberwinden hat. Diesem Umstand gilt es mit der Gewahrung einer
realistischen Ubergangsfrist Rechnung zu tragen (AHI 2001, S. 132). Unter Wiirdigung
der gesamten Umsténde ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht zum
Schluss gekommen ist, dass die Ehefrau grundsétzlich in der Lage ist ihre
Erwerbstéatigkeit auf ein Vollzeitpensum auszubauen. Fir die volle Integration in den

Arbeitsmarkt, hatte ihr jedoch eine Ubergangsfrist zugestanden werden miissen. Wie
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nachfolgend zu zeigen ist, eriibrigen sich Ausfiihrungen zur Dauer einer Ubergangsfrist

(vgl. nachfolgend Erw. 2.4).

2.3 Des Weiteren macht der Beschwerdegegner geltend, seine Ehefrau habe alles
Md&gliche unternommen, um eine Stelle zu finden. Auf diesem Weg habe sie dann auch
ihre heutige Stelle beim Kiosk in B.___ gefunden. Die natlrliche Vermutung der (vollen)
Verwertbarkeit der Erwerbsféhigkeit kann wiederlegt werden, wenn die Ehefrau des
Beschwerdeflhrers den Nachweis erbringen kann, dass sie trotz ernsthafter,
quantitativ und qualitativ gentigender Arbeitsbemihungen keine Arbeit finden kann.
Dies entspricht der Losung in der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG), auch
wenn dort ein anderes Sanktionssystem zur Anwendung gelangt (Art. 30 Abs. 1 lit. ¢
AVIG). Abgesehen von den drei Bewerbungen auf dem Formular "Nachweis der
personlichen Arbeitsbemihungen” — wobei es sich bei einer dieser Bewerbungen um
die Stelle beim Kiosk in B.___ handelt — sind den Akten keine weiteren
Arbeitsbemihungen zu entnehmen (EL-act. 7). Im Rahmen des Einspracheverfahrens
forderte die EL-Durchflhrungsstelle am 15. Oktober 2009 die Arbeitsbemthungen der
Ehefrau ab Juli 2009 ein (EL-act. 3). Mit Schreiben vom 25. Oktober 2009 teilte die
Ehefrau der EL-Durchfiihrungsstelle mit, dass es ihr gemass Ziffer 1 ihres
Arbeitsvertrags untersagt sei, eine weitere Arbeitsstelle anzunehmen. Aus diesem
Grund hatte sie sich auch flr keine weiteren Stellen beworben. Dies heisse nicht, dass
sie nicht nach einer anderen Stelle Ausschau gehalten habe. Eine geeignete Stelle habe
sie jedoch nicht finden kénnen. Wenn sie eine Stelle finden wirde, in der sie mehr
arbeiten kénnte, wirde sie ihre Stelle beim Kiosk in B.___ auch kiindigen (EL-act. 3).
Aufgrund der Aussagen der Ehefrau ist davon auszugehen, dass sie seit Abschluss des
Arbeitsvertrags am 25. August 2009 keine konkreten Bewerbungen auf Stellen tatigte.
Es mag zwar sein, dass die Ehefrau Ausschau nach einer anderen Stelle gehalten hat;
damit alleine vermag sie die EL-spezifische Schadenminderungspflicht jedoch nicht zu
erfullen. Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht wird von der Ehefrau verlangt,
dass sie sich ernsthaft und in quantitativ und qualitativ ausreichendem Mass um die
Ausdehnung ihrer Erwerbsfahigkeit bemiht. Diesbezlglich ist von ihr dasselbe zu
verlangen, wie im Rahmen der Arbeitslosenversicherung von einem Stellensuchenden
verlangt wird. Angemessen erscheinen folglich zehn bis zwdélf Bewerbungen monatlich,
wobei neben Bewerbungen auf Stelleninserate auch Blindbewerbungen in Betracht zu

ziehen sind und die Bewerbungen vorzugsweise auch schriftlich abzugeben sind. Die
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Ehefrau des Beschwerdefihrers hat die Bewerbungen zu belegen und der EL-
Durchfuhrungsstelle auch allfallige Absagen einzureichen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2008/45 vom 2. April 2009, Erw. 3.1).
Auch die Tatsache allein, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt fir Stellensuchende -
meist konjunkturbedingt — schlecht ist, kann nicht belegen, dass keine erfiillbare
Schadenminderungspflicht besteht, weil jede Stellenbewerbung von vornherein
aussichtlos wére (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL
2008/47 vom 13. August 2009, Erw. 2). Dass die Ehefrau des Beschwerdeflihrers sich
in vorgenannter Art und Weise um die Ausdehnung ihrer Erwerbsfahigkeit bemuht
héatte, ist in vorliegendem Fall mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen,
denn im Schreiben vom 25. Oktober 2009 wird explizit ausgeflhrt, dass sie sich seit
Annahme der Stelle im Kiosk in B.___ nicht mehr auf andere Stellen beworben habe. In
diesem Zusammenhang bleibt anzufligen, dass die Ehefrau sich ihrer
Schadenminderungspflicht nicht entledigen kann, indem sie sich auf Ziffer 1 ihres
Arbeitsvertrags beruft. Die Ziffer 1 des Arbeitsvertrags besagt lediglich, dass weitere
Beschaftigungen ohne Bewilligung nicht gestattet seien (EL-act. 13). Es ist hingegen
nicht erstellt, dass die Arbeitgeberin die Bewilligung zur Ausiibung einer weiteren
Téatigkeit tatsachlich verweigert hat. Abgesehen davon stellt dies kein Hindernis flr die
weitere Stellensuche dar. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Ehefrau des
Beschwerdeflihrers die natlrliche Vermutung der vollen Verwertbarkeit ihrer

Erwerbsféahigkeit nicht widerlegen konnte.

2.4 Es stellt sich vorliegend jedoch die Frage, ob die Ehefrau Uberhaupt Kenntnis
davon hatte bzw. hatte haben miissen, dass sie sich um eine Vollzeitstelle hatte
bemuihen mussen und insbesondere welches konkrete Verhalten dabei von ihr erwartet
wurde. Aus der Verfigung der EL-Durchfiihrungsstelle des Kantons X.___ vom 24. April
20009 ist ersichtlich, dass der Ehefrau bei einem effektiven jahrlichen
Bruttoerwerbseinkommen von Fr. 13'459.-- kein zusétzliches hypothetisches
Einkommen angerechnet wurde (EL-act. 20-4/4). Seit Abschluss des Arbeitsvertrags flr
die Stelle im Kiosk in B.___ am 25. August 2009 wusste sie, dass sie ein jahrliches
Bruttoeinkommen von rund Fr. 11'000.-- bis Fr. 12'000.-- erzielen wirde (EL-act. 13).
Allenfalls kbnnte das jahrliche Einkommen tatsachlich noch héher ausfallen, denn wie
der Beschwerdefuhrer ausflhrt, hat seine Ehefrau bei der Stelle im Kiosk in B.____

offenbar die Moglichkeit zeitweise mehr als die vertraglich vereinbarten 10 — 12
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Stunden pro Woche zu arbeiten (G act. 1). Dass nach dem Umzug in den Kanton St.
Gallen von ihr nun — zu Recht - verlangt wirde, einer Vollzeiterwerbstéatigkeit
nachzugehen, konnte und musste sie nach der wahrend offenbar langerer Zeit
konstanten EL-Ausrichtung ohne Anrechnung eines Einkommensverzichts bei einem
vergleichbaren Erwerbseinkommen im Kanton X.___ nicht wissen. Mit Schreiben vom
6. August 2009 hat die EL-Durchflihrungsstelle dem Beschwerdefihrer zwar mitgeteilt,
dass die Ehefrau grundsétzlich ihren Anteil zur Existenzsicherung beizutragen habe und
daher zu Uberprtfen sei, ob und welchem Umfang eine Erwerbstétigkeit verlangt
werden kdénne und wie hoch der Lohn ware, der erzielt werden kénnte (EL-act. 14). In
der Folge wurde dem Beschwerdeflihrer jedoch nie mitgeteilt, welches Verhalten von
seiner Ehefrau konkret erwartet wurde (vgl. auch EL-act. 3). Immerhin hatte sie bereits
im August 2009 einen neuen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Nach Treu und Glauben
geht es daher nicht an, ihr ohne Abmahnung direkt ab potentiellem Anspruchsbeginn
ein hypothetisches Erwerbseinkommen anzurechnen. Es wére an der
Beschwerdegegnerin gewesen, den Beschwerdeflihrer unter Hinweis auf die
Konsequenzen eines Untéatig-Bleibens aufzuklaren, dass von seiner Ehefrau die
Ausdehnung der Erwerbstétigkeit auf eine Vollzeitstelle erwartet werde und in diesem
Zusammenhang nachweisbare Arbeitsbemihungen im Sinne der vorstehenden Erw.
2.3 verlangt wirden (vgl. Entscheide des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
EL 2008/57 vom 1. Mérz 2010 und EL 2008/45 vom 2. April 2009). Ein solches Mahn-
und Bedenkzeitverfahren wurde vorliegend jedoch nie durchgefiihrt. Indem die
Beschwerdegegnerin dies unterlassen hat, verstiess sie gegen Art. 21 Abs. 4 ATSG.
Selbst im angefochtenen Einspracheentscheid wurde der Beschwerdefihrer nicht Gber
die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Arbeitsbemihungen seiner
Ehefrau aufgeklart. Auf die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens fur

die Ehefrau des Beschwerdefihrers ab 1. Juli 2009 ist somit zu verzichten.

2.5 Erst mit der Zustellung des vorliegenden Beschwerdeentscheids wird die Ehefrau
des Beschwerdeflihrers Gber den Umfang ihrer Schadenminderungspflicht informiert
sein, sodass sie sich in der in vorstehender Erw. 2.3 genannten Art und Weise um eine
Vollzeitstelle wird bemihen missen. Da es sich beim Nachweis der erfolglosen
Stellenbemuhungen um einen Dauersachverhalt handelt, wird die EL-
Durchfuhrungsstelle in regelmassigen Absténden tUberprifen missen, ob der konkrete

Arbeitsmarkt eine Ausdehnung der Erwerbstatigkeit zulasst. Sollte die Ehefrau ihre
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BemuUhungen nicht in der angezeigten Art und Weise aufnehmen oder diese wieder
aufgeben, so wére in der EL-Berechnung voraussichtlich ein hypothetisches

Einkommen anzurechnen.

2.6 Wird auf die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens verzichtet, so sind in
der EL-Berechnung die effektiven Einnahmen der Ehefrau zu berlicksichtigen. Die
Beschwerdegegnerin wird diesbezlglich die nétigen Abklarungen treffen missen. Im
Monat Juli 2009 arbeitete die Ehefrau offenbar noch als Teilzeitverkduferin bei D.____
(EL-act. 14-2/2). Dementsprechend ist fir den Monat Juli 2009 das damals erzielte
effektive Einkommen anzurechnen. Am 12. August 2009 erfolgte die Anmeldung beim
RAV E.___. Es wird zu prufen sein, ob die Ehefrau im Zeitraum vom 1. August 2009 bis
zur Aufnahme der derzeitigen Arbeitsstelle am 15. September 2009 Taggelder der
Arbeitslosenversicherung bezog. Gegebenenfalls waren die ALV-Taggelder als
Einnahmen anzurechnen. Ab dem 15. September 2009 ist wiederum das effektive
Einkommen aus der Anstellung beim Kiosk in B.___anzurechnen. Diesbezlglich wird zu
prifen sein, ob das Einkommen aus der Tétigkeit beim Kiosk in B.___ noch als
Zwischenverdienst gilt und allenfalls noch Anspruch auf ALV-Taggelder besteht. Fir
den Juli 2009 sowie ab 15. September 2009 gilt es, die Gewinnungskosten zu ermitteln
und vom jeweiligen Bruttoeinkommen in Abzug zu bringen. Anzufligen bleibt, dass die
Ehefrau aufgrund ihrer Berufstéatigkeit bereits Sozialversicherungsbeitrage entrichtet.
Dementsprechend wird die Ausgabenposition Beitrage an die AHV/IV/EO flr

Nichterwerbstatige auf den effektiv geschuldeten Betrag zu reduzieren sein.

3.1 Gemass den oben stehenden Erwagungen ist die Beschwerde unter Aufhebung
des angefochtenen Einspracheentscheids gutzuheissen. Die Anrechnung eines
hypothetischen Einkommens fir die Ehefrau des Beschwerdefuhrers hat mit Wirkung
ab 1. Juli 2009 bis auf Weiteres zu unterbleiben. Die Sache ist zur weiteren Abklarung,
zur Neuberechnung der EL und zur anschliessenden Neuverfiigung an die

Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen.

3.2 Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).
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Demgemass hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53
GerG entschieden:

1. Die Beschwerde wird unter Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids
vom 4. Januar 2010 gutgeheissen und die Sache im Sinn der Erwégungen an die
Beschwerdegegnerin zurlickgewiesen, damit diese weitere Abklarungen vornehme,

den EL-Anspruch des Beschwerdefuhrers berechne und dartiber neu verflige.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 16.08.2010
	Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG Der Versicherte und seine Ehefrau meldeten sich infolge Zuzugs aus einem anderen Kanton im Kanton St. Gallen zum Bezug von EL zur IV-Rente an. Die Ehefrau erzielte im ehemaligen Wohnkanton mit einer Teilzeitstelle ein Erwerbseinkommen. Es wurde ihr kein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet. Kurz nach dem Zuzug in den Kanton St. Gallen fand sie eine neue Teilzeitstelle mit einem vergleichbaren Erwerbseinkommen. Die EL-Durchführungsstelle der SVA St. Gallen rechnete der Ehefrau des Versicherten ein hypothetisches Erwerbseinkommen in der Höhe einer Vollzeitstelle an. Bezog der Versicherte über längere Zeit in einem anderen Kanton EL, ohne dass seiner Ehefrau ein hypothetisches Einkommen angerechnet wurde, so hat die EL-Durchführungsstelle des neuen Wohnkantons die Schadenminderungspflicht in Bezug auf die Ausdehnung der Erwerbseinkommen unter Fristansetzung und Erläuterung des erwarteten Verhaltens abzumahnen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. August 2010, EL 2010/6).
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